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Die Herrn Abgeordneten TREICHL und Genossen haben an 
mich folgende Frage gerichtet: 

Haben Sie die Absicht, die soziale Härte, die selb­
ständig Erwerbstätige bezüGlich der Zuerkennung einer vor­
zeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer zu 
tragen haben, sofern sie sich auf Grund der Bestiomungen 
des GSPVG zur freiwilligen \-/ei terversicherung nach dem ASVG 
entschlossen haben, zu beseitigen? 

In Beantwortung dieser A..'1.frage beehre ich mich, fol­
gendes mitzuteilen: 

In der Rec;ierunssvorlage der 32. Novelle zum ASVG ist 
vorgesehen,den selbständig Erwerbstätigen, die sich gem. 
§ 189 GSPVG zum Zeitpunkt des InYJ'afttretens dieses Gesetzes 
zur Weiterversicherung in der Pensio~sversicherlmg nach dem 
Allgemeinen Sozial versicherllilgsgesetz entschieden habe:..1., die 

• 
Zuerkennung einer vorzeitigen Alterspension bei langer Ver­
sicherungsdauer auch darm zu e::möglichen~ vienu sie in dem 
im § 253b Abs.1 lit.c ASVG bezeichn8ten.Zeitraum anstelle 
von 24 PflichtbeitragsU10naten dieseJ.beAnzn.hl freiwillicer 
Monate erworben haben .. Dies aus der E:C'\'lägunC, daß anl[i.ßli~h 

des \Jirksamvcrdens. des Get'lerblichen Selbsti.indigeri-PensiO]'1~- . 
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versicherungsgesetzes den in Frage kommenden Personen, die 
zu diesem Zeitpunkt im Allge:neinen Sozialv-ersicherungsge­
setz in der Pensionsversicherlli"1g weiterversichert waren, 
gesetzlich die Wahl eingeräumt wurde, entweder die frei­
willige Versicherung im Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setz fortzusetzen oder die Pflichtversicheru. ... '1g nach dc'rn Ge­
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherunssgesetz ein­
treten zu lassen. k1.gcsichts der ausdrücklichen UahlTIiöglich­
kei t und der auch im Ge\'lerblichen Selbständigen-Pensionsver­
sicherungsgesetz vorgesehenen vorzeitigen Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer wäre es tatsächlich eine soziale 
Härte, 1-.,renn den Personen, die von dieser gesetzlichen \Jahl­
möglichkeit Gebrauch gemacht haben, ein Uachteil in der 
Form er~'lächst, daß sie in der Pensionsversicherung in der 
sie nunmehr versichert sind, von der Inanspruchnahme der 
gleichen Leistung ausgeschlossen werden. 

Die einschlägige Bestimmung (Artikel XI) der Regierungs­
vorlage lautet: 

"(1) ......... . 

(2) Bei den gemäß § 189 des Gewerblichen Selbständigen­
Pensionsversicherungsgesetzes von der Pflichtversicherung in 

.. der Pensionsversicherung befreiten Personen gilt § 253bdes 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß 
a) an die Stelle der im Abs.1 lit.c vorgesehenen 2'+- Beitrags­

monate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
24 I1Qnate der freiwilligen \"'ei terversicherung in der Pen-· 
sionsversicherung treten, sofern während dieser Zeit ei~e 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde, die an sich die Pflicht­
versicherung nach dem GewerblichenSelbständigen-Pensions­
versicherun.gsgesetz bee;ründen \'lürde und daß. 

b) neben der Voraussetzung des Abs.1 lit.d die weitere Voraus­
setzung des§ .72 Abs .. 2 des Gewerblichen Selbständigen-Pen­
sionsversicherungsgesetzes .erfüll t sein muß. 11 
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